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_ SOZIALGERICHT.SCHLESWIG

IM NAMENDES VOLKES
_

'

URTEIL

;In dem Rechtsstreit

- Klägeriri -

Proz.-Bev.: . Rechtsanwalt Audörsch, Osterender Chaussee 4, 25870 Oldenswort,

gegen
‚ _

KreisNordfriesland, Marktstraße 6, 25813 Husum,

- Beklagter -

hat die 12.. Kammer desSozialgerichts Schles'wig auf die mündliche Verhandlung vom
23. November 2020 durch den Richter am SozialgerichtCI _die ehrenamtliche Richte-
rin. von; und den ehrenamtlichen Richter_für Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheids vom 28. April 2017 in
derGestalt desWiderspruchsbescheids vom 4. August 2017 verurteilt, der

. Klägerin für den Zeitraum vom 1.März 2017 bis zum 30. Juni 2017 weiter-

gehende Kosten der Unterkunft in Höhe von insgesamt 36,00€
ren.

zu gewäh-.
; ;

;

2. Der Beklagte hat der Klägerin ihre notwendigen außergerichtlichen
Kos-

ten zu erstatten.
3. Die Berufung wird zugelassen.



Tatbestand.

Die Betezl:gten streiten bezogen auf den Zertraum vom 1. März 2017 bis zum
/

30. Juni.2017 um höhere Leistungen nach \fierten Kapitel des Zwolften Buchs So-. "
_

zialgesetzbuch (SGB.Xll) upd insofern um den Bedarf hmsmhthch der Kosten der
Unterkunft

Die Klagermbewohnt gememsam mit ihrem Ehemann,_ und.
ihrem Sohn,“ eine Wohnungin 25713 Husum. Die Kostender

Unterkunft belaufen sich‘ aqf monatlich 500,00 €.

Zunächst stand die Klä9erin noch im Bezug von Leistungen nach dem Zweiten

Buch Sozialgesetzbuch (SGB J). Nachdem der Kl'ägerin rüt:kwtrkend eine Er-'

werbsminderungsrente _zugésprochen wurde, bewilligte der Beklagté der Klägerin‚
mit dem Bescheid vom 28..‚April 2017 für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum

'
30. Juni 2017 Lenstungen .nach; dem SGB XIlin Höhe von monathch 259,55 €. Be-

_
‘

rucksucht:gt wurden hierbei Kosten der Unterkunftin Hohe von 473,00 €, wobe1 der
Klägerin 1/3 der Kosten alsBedarf zuerkannt wurden.

Mit Schreiben vom 5. Mai 2017 legte die Klägerin gegen den Bescheid desBe- -
klagten vom 28. April 2017 Widerspruch ein. Darin ging sie davon-aus dass der

a
angegnffene Bescheid entgegender enthaltenen Rechtsbehetfsbelehrung zum

Gegenstand emesbereits beim Soznalgencht Schlesmg anhängigen Verfahren
;

. des Sohnes der Klägerin wurde.
.

Mit Schreiben vom 21. Juni 2017 hörte derBeklagte die Klägerin dazu an, dass er. .

die Zurückweisuhg des Widerspruchsbescheides beabsichtige. Dies ergebe sich

ausdem gegenüber dem Sohn der Klägerin ergangenen Wderspruchsbesche1d

vom 1 März 2017.

Der Beklagte wies den Widerspruch der Klagenn sodann-mit dem Wlderspruchs-
besche1d vom 4. August 2017 als unbegrundet zurück. Zur Begründung führte er

aus, dass die seitens der Klagenn genannte Klage vor demSozna!gencht Schles—

wig bezogen aufden Wderspruchsbeschend vom 1. März 2017 nicht die Klagenn
sondemden Sohn der Klägerin betreffe. Vorliegend konne bei einer Aufteulung

_ _

nach Kopfteilen-bezogen auf die Klägerin aber.auch kein anderes Ergebnis fest-

gestel_lt werdeni Er verwies daher auf den Widerspruchsbescheid vom 1. März
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2017 den’er nochmals übersandte. In diesem fuhrte der Beklagte hinsichtlich der
— Kosten der Unterkunft aus, dass die tatsächlichen Kosten der Unterkunftin Höhe

_
von 473,00€ mit einem Anderungsbeschad vom 2. Februar 2017 gewährt worden .

seien.

. Die Klagenn hat am 4. September 2017 Klage zum Soznalgencht Schleswng erho-

. ben. H|ermnt begehrt sie die-Gewahrung der nicht anerkannten anteiligen Kosten

der Unterkunft. Sie geht davon aus, dass sich das Konzept des Beklagten zur Er-
mrttlung der M1etobergrenze als unschlussrg erweise. -Femer sei aus der Vewval-

; tungsakte keine Kostensenkungsaufforderung ersichtlich. Der Klägerin seien da-

her für den Zeüraum vom 1. März 2017 bis zum 30. Juni 2017 Kosten der Unter-
kunftin Höhe von 166,66 € zu bewrllrgen Zugesprochen worden seien ihr ledrglnch ;

157,67 €,

' Die Klägerin beantragt,

den Bescheid des Beklagten vom 28. April 2017in der Gestalt des Wider-

spruchsbeschendes vom 4. August 2017 abzuändern und.den. Beklagten zu

verurteilen, der Klägerin wertergehende Kosten der Unterkunftin Höhe von

3600 € für den Zeitraum vom 1. Marz 2017 bis zum 30 Juni 2017 zu ge-
wahren

Der Beklagte beantragt,.

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte beaeht snch zur Klageerwrderung auf die Ausfuhrungenin dem an-
gegnffenenBescheid. Ferner wendeter ein, ‚dass das vorliegende Verfahren zu-
mindestteilweise durch einen in der mündlichen Verhandlungder 4: Kammer des
Sozralgenchts Schleswng zu den Aktenzenchen S4AS 438/15,S 4 AS. 268/16, S4AS 568/16 und S.4 AS 228/17 geschlossenen Verglench erledrgt sein dürfte.

DasGericht hat folgende Unterlagenbeigezogen:

° Protokoll der mündlichen Verhandlung der 4. Kammer des Sozualgenchts
Schleswug zu den Aktenzeichen S 4 AS 438/15, S 4AS 268/16 S4AS
568/16 und S 4 AS 228/17vom 8. Juli 2020,



‘ ”e_Protokoll der mundlrchen Verhandlung

vom. 5. Juni 2019 zu: den Aktenzer-‘* -

chen.S 1 AS 441/'l5 VR, S 1 AS 241/16 und S 1 AS 371/17

3 Konzept zur Ennittlungder. angemessenen Kosten der Unterkunft gemäß /

;
. 822 SGB U und 8 35 SGB Xllfür denKreis’Nordfnesland (Stand 2016)

. Erganzendwird hmsmhtl:ch des Sach- und Strentstandes auf die Schnftsatze der:

“ Beterlugten und-: die. Verwaltungsakten des Beklagten Bezug genommen. Sle smd„ DE
‚ Gegenstand der. mundhchen Verhandlung und der Beratung gewesen

Ents..oh'eidungsgryünde .

Dle Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Verpflrchtungsklage nach $&54
—

Abs.-1 Satz 1 Alt 2, Abs. 4 Sozralgenchtsgesetz (SGG) statthaft und.auchim Ub-
ngen zulassrg Die Klägerin hat-den Strertgegenstand msbesondere zulässiger-

:

wetse auf die Hohe der Lerstungen für die Kosten der Unterkunft Ä
und He12ung be—

grenzt (vgl BSG, Urterl vom 6. 2011 —B 4 AS 119/10.R—,juris). n

- April

Die Klage-ist daruber hinaus.auch begrundet Der Bescheid des Beklagtenvom
28. Apnl 2017in der Gestalt des W:derspruchsbeschendes vom-4: August 2017 ist

_n dem angegnffenen Umfang rechtswndng und verletzt die Klagennin ihren Rech-
ten. ; ; ;

Dem steht nicht bereits entgegen, dass die Beteiligtenin der mündlichen Verhand-
.

lung der 4. Kammer des Soznalgenchts Schleswrg zu den AktenzerchenS4AS-
438/15 S4 AS 268/16, S 4 AS 568/16 und S 4 AS- 228/17einen Verglerch zur

.

Erledrgung dervorstehend genannten Rechtsstre1t:gkenten gefunden haben So ist .

zunächst festzuhalten, dass es sich.bei den von demVergleich betroffenen Ver-

Üfahren um Ansprüche nach dem SGB Il handelte Vorliegend stehtjedoch einAn-

spruchnachdem ViertenKapitel des SGB XIliIm Streit. Dieser- auf emem erneu--
ten Antrag der-Klagennberuhende --Anspruch

kann denklogrsch nicht von dem.
Vergletch erfasst sein.

. Sobald der Klagenn ein 'Anspruch nach dem Vierten Kapitel

des SGB XII zusteht, entfällt eine Lerstungsberechtugung nach demSGB.I gemäß .
8 7 Abs. 1 ‚Satz 1 Nr. 2 SGB Il. Dass der Beklagte gleichwohleinen Leistungsan- ..

__ Spruch der Klägerin nach dem SGB XIl’erfüllen wollte und diese- wiederum teilwei-

-5.



se einen Le15tungsverzrcht nach 8 46 Erstes Buch Sozralgesetzbuch (SGB))er-
—

klärte, ist dem Wortlaut des Vergleichs nicht zu entnehmen. Darin wurde tedrglrch /

'

aufgenommen dass der Beklagtein den verhandeltenvier Verfahren und damit'
.

bezogen auf die dort strertgegenstandlrchen Bescherde einen Betragin Höhe
' von

‚442,56 € zahlt. Eme Regelung hinsichtlich des allemin dem vorhegenden Verfah-
./

ren strertgegenstandlrchen Bescherds vom. 28. 'April 2017in der Gestalt des.W|- a

_derspruchsbescherds vom 4„August 2017 haben dle Beteiligten hicht getroffen ;

Der Klagenn kommt ein Anspruch auf Gewahrungvon Lerstungen der Grundsrche-l
rung im Alter und bei Erwerbsmnnderung nach.dem Zwölften Buch Sozsalgesetz-

.
.buch (SGB XM) unter.Berucksnchtrgung von Unterkunftskostenin Höhe von monat-'

lich weiteren 9,00 Euro und damit auf .

vollständige Ubemahme der anterlrgentat-
sächlichen‘Unterkunftskostenim strertbefangenen Zeitraum vom 1: März 2017 bis

‘ zum 30 Juni 2017zu. W

Dre Klagenn erfullt unstnttrg die Voraussetzungen zum Bezugıvon Lerstungen der

Alter und ber Erwerbsmmderung nach S 41 SGB XII.
n GrundsrcherungIm

Der sich daraus ergebende Lerstungsanspruch erfasst gemaß $ 42 Nr. 4 SGB XII
in ‚Verbindung mit &$ 35 SGB Xll jeweilsin der Fassung vom 21: Dezember 2015,

auch Leistungen für die Unterkunft und Herzung ‚Gemäß $ 35 Abs. 1 Satz:1 SGB
.

Xil werden Bedarfe für die Unterkunftin Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
anerkannt Gemäß 8 35Abs 2Satz 1 SGB XII smd die Aufwendungen, auch

/
wenn sie den der Besonderheit des Ernzelfalles angemessenen Umfang

;' uberster-
gen, msowert als Bedarf anzuerkennen. Dieses gilt solange, als es diesen Perso-
nen nicht moglrchoder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel durch

Vermieten oder auf-andere Weise die Aufwendungen Zzu senken in der Regelje- .
doch längstens für sechs Monate (S35 Abs. 2 Satz 2 SGB Xll)

Die iim vorhegenden Fall gemaß$ 35 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 SGBXII zu be— ;

urteilende Frage der Angemessenheit der Aufwendungen für dre Unterkunft be-
„misst sich näch der von.der Rechtsprechung zu 8 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II entwr—

ckelten Prüfreihenfolge. Diese findet aufgrund derim Wesentlichen gleichen
Rechtslage auchim Bereich des‘835 SGB X(II Anwendung (vgl

,

BSG, Urteil vom
23. März 2010— B 8 SO 24/08 R—,SozR 4-35008 29 Nr 1). Hiernach handelt es
srch bei der Voraussetzung der Angemessenhert

um einen unbesflmmten Rechts-
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begrrffderin.vollem Umfangder genchtlrchen Kontrolle unterlregt (vgl BSG Urteil
; vom 19. Februar 2009-B4AS 30/08 R -

, Urteil vom 12. Dezember 2017- B 4AS

/

33/16 R-Urterl vom 30 Januar 2019 10-B 14 AS 24/18 R-,jeweils,
zitiert. nach

. ..luns) Glerchwohl darf er nicht durch das Gericht ersetzt werden (vgl BSG Urterl

“ vom.30-Januar I

2019- B 14 AS 24/18R-,juris) Die Prufung der Angemessenhert
. der Kosten der Unterkunft erfolgtin zweigrößeren Schritten. Zunächst sind die

abstrakt :angemessenen Aufwendungenfur die Unterkunft, bestehend aus Netto-
kaltmiete. und kalten Betriebskosten (Bruttokaltmrete) zu ermitteln. Diese sind So-
dannin einem zweiten Schritt auf ihre konkrete (sub1ektnve)

Angemessenheit zu
prüfen, wobei dietatsächlichen Aufwendungen die Zumutbarkeit der notwendrgen ;

Emsparungen emschlreßlrchemes Umzugs, emzubezrehen sind (vgl. BSG, Urterl
vom 12. Dezember2017-B 4 AS 33/16 R-, Urteilvom 7. November 2006 B 7b.

AS 10/06 R-,Juris).

l Die Errmttlung der Grenze für die abstrakt angemessenen Kosten der Unterkunft‚
‚bestehend aus Nettokaltmiete und kalten Betriebskosten, für eine nach Größe-und

Wohnungsstandard angemessene Wohnung hatin dem maßgeblrchen örtlichen
Verglerchsraum nach einem schlüssigen Konzept zuerfolgen. ;

Der Verglerchsraum ist ein ausgehend vom Wohnort der leistungsberechtigten
Person bestimmter ausrerchend großerRaum der Wohnbebauung, der aufgrund ;

raumlrcher Nähe, lnfrastruktur und insbesondere verkehrstechmscher Verbunden-
heit einen msgesamtbetrachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bildet (vgl

BSG, Urteil vom .19. Februar 2009 B4AS 30/08 R-, juris). Als solche Örtlichen -

: Gegebenheiten kommen /

wemger unterscNedhche Landschaften sondem eher
.

raumlrche Onentrerungen wie Tagespendelbereiche für Berufstatrgeoder die Nä-
he zu Ballungsraumen sowie

aus der Datenerhebungersichtliche, deutlrche Un-
terschiedeim Mietpreisniveauin Betracht (vgl. BSG, Urteil vom 30. Januar 2019 -
B 14 AS 1118R-, 1uns) Im Zustandrgkertsgebret eines Jobcenters kann es mehr
als emen Verglerchsraum geben. Das schlüssige

_ Konzept soll die Gewähr dafür
bieten, dass die. aktuellenVerhaltnrsse des M1etwohnungsmarktesim Vergleichs-

raum der Angemessenhertsgrenze zugrunde liegen.

Um ein gleichmäßiges Verwaltungshandeln mnerhalb des Verglerchsraums Zu

gewährleisten, muss die Ermittlung der regronalen Angemessenhertsgrenze auf
{der Grundlage eines uberprufbaren „Sschlüssigen Konzepts erfolgen(vgl BSG,

77



Urterl vom 18 Juni 2008-B 14/7b AS 44/06 R /

; -, juris). Hierzu bedarf es rm Em-

_zelnen uberprufbare Erhebungen und.Auswertungen, d|e eine hrnrerchendeGe-
4wahrdafür bieten,dass.die aktuellen Verhältnisse des ortlrchenMretwohnungs—
marktes realrtatsgerechtwredergegeben werden (vgl. BSG, Urteil.‚vom4. Juni
2014-B 14 AS. S5313 R -; BSG,

. Urteil vom 16. Juni 2015.-B4AS 44/14 R -, 1uns) .

Maßgeblrchist dabei, dass den Feststellungen des Grundsrcherungstragersein
Konzeptzu Grunde liegt, dasim lnteresse derUberprufbarkertdes Ergebmsses

_schlussrg‚und.damrt dre Begrenzung der tatsächlichen Unterkunftskosten auf ein '
„angemessenes Maß‘* h|nrerchend Nachvollziehbar ist (BSG, Urterl vom 22. Sep-

tember2009-B-4 AS 18/09 R-,juris). Ein Konzept ist ein planmäßiges Vorgehen
‚des’Grunds;cherungstragersim'Sinne der systematrschen Ermrttlung und Bewer-' “

tung genereller, wenngleich. orts-und zeitbedingter Tatsachen fur sämtlicheAn-
; wendungsfalleim maßgeblrchen Verglerchsraum und nicht nur ein punktuelles

a

Vorgehen von Fall zu Fall. Schlüssig ist ein Konzept, wenn es neben rechtlichen
|

auch bestrmmte methodische Voraussetzungenerfüllt undnachvollziehbar ist (vgl '
BSG, Urteil vom 16. Juni 2015 B 4 AS 44/14 R-, 1uns) Dies erfordert rnsbeson-
dere

° Dle Datenerhebung darf ausschlreßlrchin dem genau enngegrenztenund

muss über den gesamten:Verglerchsraum erfolgen;
_

_

. Es bedarf einer nachvollzrehbaren Defimtron des Gegenstandes der Be-
;

obachtung (Art von Wohnungen Drfferenzrerung nach Standard der Woh-

nungen, Brutto- und NettomreteNerglerchb_arkert‚ Differenzierung nach-
/

Wohnungsgroße)
° Angaben überden:Beobachtungszertraum
° Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung (ErkenntmsquellenZ.B

M1etsp1egel) ©

; Reprasentatrvrtat des Umfangs der einbezogenen Daten
„ . Validität der Datenerhebung,

.

° Ernhaltung anerkannter. mathematisch-statistischer. Grundsatzeder Daten-
'

auswertung,
; ;

* Angaben über die gezogenen Schlusse (z.B. Spannoberwertoder Kap-
pungsgrenze). Es kann verschredene Methoden geben, um ein schlüssiges
Konzept zu erstellen und den damit unmittelbar zusammenhangenden Ver-
glerchsraum oder ggf. mehrere Vergleichsräume zu brlden

-
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Vorlregend hat der Beklagtefür d1e Festlegung der angemessenen Mretobergren-
ze bezogen auf die jeweiligen Wohngrößenklassen mit /

dem Konzept vom 10. Feb-
‚ruar 2016. konzeptronell einen doppelten Ansatz gewählt. Er stellt einerseits auf-
eine rerne Angebotsmretenauswertung durch die Firma empmca ab.und auf.eine'
durch den Beklagten vorgenommene Bestandsmretenauswertung auf der‚Grund-
Jage der Daten von-Wohngeldempfangem und Transferlerstungsempfangem nach ©

n
SGB HundSGBXIl. D|eAuswertungenerfolgen 1ewerls

_ dem getrennt voneman-
der Dre von demBeklagten verfolgte Methodnk ‚.der Festlegung der Mretobergren— a
ze liegt darin, dass

i

im Sinne der. Merstbegunstrgung der höhere R1chtwert als an-

. gemessene Mretobergrenze bestimmtwird (Aktualisierung 2016,Seite 28). Eme
Korrelation zwischen den, beiden Auswertungen dahrngehend dass das 1ewerlrge
Ergebmszum 1ewerhgen anderen Ergebmsin Bezug gesetzt wrrdund Beachtung ;

bei den 1eweüs gezogenen Schlussenerhalt erfolgt nicht. Die Bestandsmreten
‚bzw. die Bestandsmretenauswertung sprelt weder bei der Ermrttlung/Festlegung

;

der angebotssertrgen Mletobergrenze noch bei der Plausrbrlrtats- und Qualrtatskon-
trolle eine Rolle. Nach der Auffassung der Firma emprnca ware erne Bestandsmre-

.

tenauswertung ganzlrchentbehrlich.

; Dieses konzeptronelle Vorgehen halt den

genannten Anforderungen an ein
schlussrges Konzept mcht stand. Dre Kammer lässt es insofern dahrnstehen ob

;

nicht bereits der seitens des Beklagten gewahlte Verglerchsraum bezogen auf.die. .

Zwerterlung des Festlands noch zulässig erscheint. Zumindest erweist sich das. .

Vorgehen zur Ermittiung der angemessenen Unterkunftskostenim Verglerchsraum
_ Süd

als unschlussrg .zzg.

Die erwerterteemp1nca-Prersdatenbank dle dre Grundlage der ausgewertetenAn-
-gebotsmieten darstellt leidet bereits unter einemerheblichen Mangel Nach den

. Ausfuhrungenin:dem Konzept vom 10. Februar2016 enthalt die emnnca-
Prersdatenbankca. 3.100 Mretangeboten Hrervon entfallen auf die Metprersregr-
on Nord 1.154, auf die Mretprersregron Süd 1.782 und auf die M1etprersregmn Sylt
204 Mietangebote. Diese Daten wurden mit 846 Mietangeboten von. ortlrchen

/

Wohnungsuntemehmen angereichert (Aktualrsrerung 2016, Seite 11). In diesem.
Zusammenhang zergten Ermrttlungen der 1. Kammer des Sozralgenchts Schles-

;

.

wrg in dem Verfahren S 1 AS 241/16, dass entgegen den Ausfuhrungen im Kon- .

zeptvom 10. Februar 2016 (Seite 10, Fußnote 18) gemaß den Angaben der



GEWOBA Nord samtlrche ubermrttelte Mßtangebote für den Verglerchsraum Nord.
._

und Süd als offentlrch inseriert markiert wurden. Die Kammer wres die Beterlrgten 5

hrerauf und auf den Umstand dass dies dem Beklagten durch das vorstehende
I ‘‘

Ssowie wertereVerfahren bekannt ist, im. Rahmen der mundlrchen Verhandlung
.'

vom 23. November 2020 hin, Bergezogenwurdein diesem Zusammenhang auch
; das maßgebhohe Protokolf der mündlichen.Verhandlung vom 5. Juni 2019 bezo-
. gen auf das vorstehende Verfahren‚Es istin der Konsequenz nicht ausgeschlos-

sen; dass die Mretangebote derGEWOBA Nord nicht bereits.inder emprrrca
_;

: ‚Preisdatenbank enthalten smd Um ernedoppelte Berucksrchtrgung zu Lasten der
_

LerstungsempfangerZu vermeiden, konnen diese bei der Errmttlung ernerange-
; messenenMretobergrenze

mchtherangezegen werden. Dieerweiterte: empmca—
Prersdatenbank leidet somit an einem erheblichen Mangel und kann der.

/ Ermrttlung S
der Mretobergrenze Nicht zugrunde gelegt werden. Eine abwerchende Beurteüung i

ergibt sich msofem auch nicht vor dem Hlntergrund dass der.Beklagtein dem.
VerfahrenZu dem Aktenzeichen S 1 AS 241/16 eine Erganzung zur Herlertung
_von M1etobergrenzenim Landkreis Nordfneslanderstellt durch dre Firma emprrr-_ e
ca, übersandt hat. Hreraus ist ersrchtlrch dass die Mretobergrenze ohne die Be-
rucksrchtrgung derWohnungsunternehmen ubewvregend höher l1egen Eine An-
passung des Mretoberwertes hat der Beklagte bisher jedochımchtvorgenommen

Darüber. hrnaus erachtet die Kammer das Konzept des Beklagten.msowert alsin-
. transparent und damit unschlussrg‚ als dass die erhobenen Daten kerne Uberpru-

I

fung dahrngehend zulassen, ob diese die Vermieterstrukturim Verglerchsraum
w1derspregeln Das Schleswrg-Holsternrsohe Landessozialgericht führtein dlesem
Zusammenhang bezogen auf das Konzept zur.-Ermittlung der Mretobergrenzeim.

Kreis Drthmarschenin sernemUrteil vom 19, Mar 2020 zum Aktenzerchen L3 AS
94/19 Serte 40, aus:

„Dass die Frage der Repräsentativitätauch ein w:chtrges Kntenum ber
der Erstellung von qualrfizrerten M1etsp1egeln ist, ergibt sich im Übri-

‚ den

gen aus. Hinweisen des Bundesinstituts für Bau- Stadt- und.

Raumforschung am Bundesamt fürBauwesenund Raumordnuhgzur

Erstellung von Mietspiegeln aus 2014 (S. 23/24) wonachbei einer.
anarerhebung aufderBasrs von Zufallsstrchproben sichergestellt‘
werden müsse, dass alleWohnungenmit rhren mietpreisbestimmen- -

“ -10-
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den Merkmalenin dieser Strchprobe‚annäherndim gleichen Verhaltms

' wre in der Grundgesamtheit enthalten und das Verfahrender Daten-

gewrnnung nachvollzrehbar sein musse An dieser.hmrerchenden .

_

. Transparenz:fehlt es, Insbesondere enthält derBericht kerne Angaben
i

zumzahlenmaßrgen Verhaltnrs der mstrtutronellen großenVermieter‘.

_ und derpnvaten Vermieterderiin der Stichprobe berucksrchtrgten
n

Mietwerte.Auch fehlen Angaben zumöglichen differierenden Mretho-

he der unterschredlrchen Venmetergruppen ;

. Die Kammer schließt srch dieser Auffässung an und konstatrert dass auch

im ..

Rahmen des vorlregend strertgegenstandlrchen Konzepts kerne Angaben zu der-
Vermreterstruktur aufgenommen wurden Wederin dem Bericht.nochi

V in den Roh- .
”

.. daten selbst finden sich bezogen auf die Angebots- und BestandsmretenAngabenj a
zum'zahlenmaßrgen Verhaltnrs von pnvatenund mstrtutronellen großen Vermre-

'tem‚In der Folge hat der Beklagte auch keine Angaben dazu gemacht, ob dre
Mlethohenin den' unterschredlrchen Vermretergruppen differieren. Dies wäreje-

"doch. zwrngend erforderlrchgewesen um.die örtlichen Mietstrukturen und die da- D
mit moglrcherwerse emhergehenden Prersunterschrede abzubilden.. So.handelt es ..
sich bei den insgesamtim Kreis Norclfnesland befindlichen 92.548 Wohnung -

zu
56,8 Prozent um selbst genutztes Wohneigentum (Zensus 2011 Gebäude und

/

Wohnungen sowie Wohnverhaltmsse der Haushalte, Kreis Nordfnesland Seite _

' 18). Hmsrchtlrch der Eigentumsform ist.im Kreisgebiet folgende Aufterlung festzu- —
; stellen Gemernschaft von Wohnungsergentumem/-rnnen

(16.:935) Privatperson/- '
‚en(67.983) Wohnungsgenossenschaft (2.999), Kommune oder /

kommunales
Wohnungsuntemehmen (1.348), privatwirtschaftliches Untemehmen (1.364), an-. '

deres pnvatwflschaftlrchesUntemehmen (1.014); Bund oder Land (355), Orgam- '_ .
‚sationohne Enrverbszweck (540) (vgl Zensus 2011Seite 6).Bei einem methodt- /
schen Ansatz der zur Bestrmmung der Grenzwerte eine Erhebung über-den ge—

samten Wohnungsmarkt vornimmt, muss die‘gezogene Sthhprobe -

diesenwider-
spiegeln, also reprasentatrv sein (vgl. Landessozralgerrcht Nredersachsen- -

Bremen, Urteil-vom 2. Apnl2019 -L 6 AS467/17 --, juris). Es hattedaher sowohl

bei der Erhebung von Angebotsmreten durch empirica als auch ber der Erhebung
von Bestandsmieten durch den Beklagten. einer Analyse der Vermreterstrukturbe-
durft. NurSo kann sichergestellt werden dass die erhobenen Daten auch den tat-
sächlrchen Verhattmssen entsprechen

/ -11/-..
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Schheßhch hält aber auch die Bestandsmzetenauswertungim Ubngen emer recht- -
- lichen Uberprufung nicht stand.. Die Kammer schließt sich msofem nach agener

Uberzeugungsbfldung der Auffassung der 1. Kammer des SoznalgenchtsSchles-
ng in der Entscheidung: vom 5. Jum 2019 zu dem Aktenzemhen S1AS 241/16

an,wenn es dann heißt:
_

Des Werteren halt auch die Bestandsmretenauswertungdes Beklagtenm der.
Aktualisierung 2016einer rechtlrchen Uberprufung nicht stand. Zwarhat der
BeklagteinderAktualrsrerung 2016 die Datenerhebung

ausgeweitet, indemnunmehr auch die Daten von Bedarfsgemernschatten nach dem SGB II und
; .

SGB XII, die nicht länger als 6 Monateim Lerstungsbezug stehen, erhoben:
wurden Anders als bei den Wohngeldempfangem

/ wurden1edooh nur die tat-
sächliche Nettokaltmrete erfasst. Hieraus wurde derMedian Nettokaltmrete

drücktdieser Wertfiktivekalte Befriebskosten erganzt Dagegen handelt es

‚Sich bei den erhobenen Werten derWohngeldempfänger um die tatsachlrche

Bruttokaltmiete. Unabhangrg davon ob hier der gleiche Beobachtungsge-
genstand Zzugrunde gelegtwurde bzw. nunmehr eine hinreichende Reprasen-
tatrvrtat anzunehmenwäre,hält die Kammerdrein derAktualrsrerung2016
gezogenen Schlussenichtfurhmre:chend nachvollziehbar. Wie die Kammer
bereits zuerstAuswertung 2014 ausgefuhrt hat,ist die a

Kappungsgrenze zu
. nredng bemessen DerBeklagte hat mit der Bestandsmieten Auswertung

nichtden Gesamtwohnungsbestandsondem auf Wohnungen einfachen
Standards abgestellt ein solches Vorgehen hält des BSG für zulässig, sofem

:bei derAuswahl derAngemessenhertsgrenze
der Spannenoberwert,

; d. h. der‘
obere Wert ermriteltenmit Prersspanne Zugrunde gelegt wird(vgl..BSG Ur-
teil vom 22. September2009 .

:B4AS 18/09 R —jüris; BSG, Urteilvom 23.

August 2011— B 14 AS 9110R —juris; BSG, Urteil vom 20. Dezember2011
_ B 4AS 1911 R

— juris: BSG Urteil vom 16. Juni 2015— .

B 4AS 44/14R-
Juris; vgl zum Konzeptdes Beklagten aus 2011 bereits LSG Schleswig-

Holstein, Urteil vom 29. Juni 2018- L3 AS 98/17 — nicht-verofi'entl:cht) Vor-
„lregend hat der Beklagte denMedian als

/ Kappungsgrenze'gewählt. Der Me-dian ist der Wertin der Mitte:einer der Größe nach geordneten Datenreihe.
Die gewählte Kappungsgrenze liegt.damrt nichtim oberen Preissegment des
einfachen.Wohnungsmarktsegments Die Wahl der Kappungsgrenze lässt
sich hier auch nrcht damit rechtfertrgen dass mit der Gruppe der Wohngeld-

„12-
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; empfanger eine solche gewahlt wurde, die über höheres Ernkommen verfügt:
. als'Haushalte ausdem Bererch des SGB IVSGBXII. Zum einen

' sind die Ein-
. kommensunterschrede gering, :so. dass die Gruppe der

‘ Wohngeldempfanger
mrtden SGB IV/SGB Xll-HaushaltenUm gunstrgenWohnraum konkurriert.
Zum anderen hätte auch dieKenntnis der fehlenden Aktualität der Daten-

grundlage AnlasszurWahl ernerhöheren Perzentrlgrenze geben müssen.
Auch durch die Hinzunahmeder Gruppe der Transfeflerstungsempfanger dre

anrcht /anger als 6 Monatei
im Lerstungsbezug stehen, stellt die Bestandsmie-

/

ten Auswertung aufden einfachen Wohnungsmarkt ab. Denn auch für diese
Gruppe fehlt die Kennlnrs der Aktualrtat des Mietzinses. Zum anderen Iregt
nach der Definitiondes Beklagten. im Bererch desSGB Il ein Neubezugvon‘

Lerstungen nach dem SGB II bereits dann ;

vor wenn 3 Monate keine Lers-

tung bezogen worden sind. Unklar ist demnach ob undin welchem
.

Umfang
Datenvon Bedarfsgemernschatten erheben worden sind, die bereits '

zuvor
Leistung zugestanden haben bereits Kostensenkungsaufforderung erhalten
haben bzw. ihre Kosten abgesenkt haben. Auch konnteder Beklagtenicht .

. ausfuhren öb undin welchem Umfang Daten von Transferlerstungsempfan-

ger enthalten sind, die das Lerstungssystem wechseln. ;

Hlemach war die Grenze der Angemessenheut
_ auf der Grundlage des $ 12 WOGG
zuzuglrch eines Slcherhertszuschlagsin Höhe von 10 % zu ermitteln (vgl BSG, '
Urteil vom 20 August 2009-B 14 AS 65/08 R-,Juris). Unter Berucksrchtrgung
dessen betragt die Grenze der Angemessenhert beiAnnahme der ©

Mietstufe IIlin
dem streitgegenständlichen Zeitraum für einen Haushalt mit'drei-Personen monat-’
lich 619,30 € weshalb dietatsächliche Bruttokaltmretein Hohe von 500,00 €im __

Zeitraum vom.1. März 2017 bis zum 30. Juni.2017 angemessenwar. Insofern wrrd ;

der Kopfteil der Klagenn von /1/38 berucksmhtrgt

Die Ko_sten_entscheudmg beruht auf$ 193 SGG.

. Die Zulassung der Berufung erfolgt nach $ 144 Abs. 2.Nr. 1 SGG. DieKammer

geht davon aus, dass sich'die zu treffende Entscherdung über den Einzelfall hm—_
aus auswrrkt (Brefienwrrkung) und

von der Antwort auf eine klarungsbedurfflge

/ Rechtsfrage abhangt So ist.bisher nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob dievondem Beklagten gewählte Methodrk der Erstellung eines Konzeptes zur Ermittlung. -

angemessener Mietobergrenzen noch von $ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II gedeckt ist.

13-
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Rechtsmittelbelehrun
Dieses Urteil.kann mit der Berufung angefochtén
Die Berufung ist innerhalb eines Monats werden.

nach Zustellung des Urteils bei : dem
Schleéwi@Holsfeinischén'Landessozialgericht

Gottorfstr. 2 ‘ S ';

24837 Schleswig

— Schriftlich, mündlich zu Protokoll. des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in
elektronischer Form einzulegen. ;

a
-

. Die Frist beträgt bei einer Zustellung im Aqsland'drei.- Monate.
- Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist._beidem‘. V ; ;

Sa . .

Sozialgericht Schleswig.
Brockdorff-Rantzau-Straße 13
24837 Schleswig .

;

schriftlich, mündlich zu Protokoll.des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in
elektronischer Form eingelegtwird. ;

. 4 |

Die elektfonische-Fd_nn-Mrd durch Übermittlung eines
gewahrt, das für dieBeärbeitung durch das Gerichtgeeignetelektronischen Dokumentsist und S

.-von de'f_verantwortenden Person qualifiziert elektronisch
_

ElektronischeGerichts-und Verwaltungspostfach signiert ist und über das
(EGVP) eingereicht wird oder

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Weg gem.-8 65a Abs. 4Sozialgerichtsgesetz Übermittlungs-(SGG) eingereicht wird. ;

Weitere Voraussetzungen, insbesondere Zzu den zugelassenen Dateiformaten undzurqualifizierten elektronischen Signatür,
' die technischen Rahmenbedingungen ergeben sich aus der Verordnung über

des elektronischen Rechtsverkehrs
über das besondere elektronische Behördenpostfach und

Rechtsverkehr-Verordnung - ERWV) in.der jeweils gültigen(Elektronischer- ;

Fassung. Über.das
. Justizportal des Bundes und der Länder
' onen über die Rechtsgrundlagen, (www.justiz.de) könnenweitere Informati-

.

ren des elektronischen RechtsverkehrsBea_rbeituhgsvor_aussetzungen und das Verfah-
abgerufen werden. ‘

W

Auf-An_tragk‘ann_ vom Sozialgericht durch Beschluss die Revision
zua!gen_cl_1? zqgelassen werden, wenn der Gegner schriftlich zustimmt.zum Bundesso-Der.Antrag *.

.

C._'14_.
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_auf
E

.
v Sa $$‘üng der Revision ist innerhalb eines Monats nach

; Zustellung des Urteils.*„06ePdem SozialgerichtSchleswig schriftlich zustellen. .Die Zustimmung des
&’ Rersist-dem Antragbeizufügen. Geg-.) ‘

.
7*e _-

1Erra aaak ma— .Lehnt das. Sozialgericht den Antrag. auf Zulassung der Revision durch Beschluss
. .ab,.so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der.Lauf der Berufungsfristvon neuem, ‚sofern der Antrag. auf Zulassung.der _

‘

Form und Frist gestellt unddie ZustimmungserklärungRevisjon.in der.gesetzlichen ‘
des, Gegners beigefügt war. .

Richter am SG


